
 

Bescheinigung des Brandenburgischen Schützenbundes e.V.  
für das Fortbestehen des Bedürfnisses zum Besitz von Schusswaffen und der  

dafür bestimmten Munition gemäß §§ 4 Abs. 4, 14 Abs. 4 WaffG 
 

1. Antragsteller(in) Tel. o. Email f. Rückfragen (freiwillige Angabe): 

Name, Vorname         ggf. Geburtsname 

 
 

Geburtsdatum     Geburtsort 

 
 

Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Nr.) 

 
 

Hinweis zur DSGVO:  

Die o.a. personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung waffenrechtlicher Bedürfnis-

bescheinigungen vom Brandenburgischen Schützenbund verarbeitet und gespeichert. 

Den Hinweis zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Ort, Antragsdatum  Unterschrift Antragsteller/in 
 

2. 

 

 

 
 

 

Mitgliedsverein (Name) 
 

 

 

 
        Datum / Stempel / Unterschrift  

         des Mitgliedsvereins 

3. 

 

 

 
 

 

Prüfvermerk der BSB-Geschäftsstelle zur Mitgliedschaft: 

 

 

 

 

       

 

 

          Stempel / Unterschrift  

BSB-Mitglied seit:   ___________________________________   Brandenburgischer Schützenbund e.V.  
 

4. 
 

Der BSB e.V., vertreten durch seine Zeichnungsberechtigten für Bedürfnisbescheinigungen, bescheinigt                                     

der Antragstellerin / dem Antragsteller, dass sie/er als Mitglied in den letzten 24 Monaten vor Prüfung                                        

des Bedürfnisses den Schießsport in einem Verein (siehe -2-) mit einer eigenen erlaubnispflichtigen 

O            Langwaffe 

O            Kurzwaffe 

O            mindestens einmal alle drei Monate in diesem Zeitraum betrieben hat oder 

O            mindestens sechsmal innerhalb eines abgeschlossenen Zeitraums von jeweils zwölf Monaten betrieben hat. 

 
 

             

           (Siegel) 

 

 _________________________________________________  

Datum / Unterschrift Zeichnungsberechtigter BSB 

 

 

- Hinweise Blatt 2 beachten - 



 

Hinweise zum Antrag: 

▪ sämtliche Formblätter / Übersichten unter https://bsb-web.de/service/waffenrecht/    

▪ Diese Bestätigung ist beim Landesverband Brandenburgischer Schützenbund e.V. einzuholen. 

▪ Die Bescheinigung gilt für die Überprüfung des Fortbestehens des Bedürfnisses durch die Behörde: 

o  erstmalig fünf Jahre nach Erstausstellung einer WBK (§4 Abs. 4 Satz1 WaffG) 

o  weitere (anlassbezogene) Bedürfnisüberprüfungen (§4 Abs. 4 Satz 3 WaffG) 

▪ Vom Antragsteller ist nur ( 1 ) auszufüllen. 

▪ Der Verein unterschreibt bei ( 2 ).                                                                         

▪ ( 4 ) ist nur vom Zeichnungsberechtigten des BSB zu unterzeichnen. 

▪ Dem Antrag sind beizufügen:  

o die Aufforderung der Waffenrechtsbehörde ( ! ) zum Nachweis des Bedürfnisses  

o die Kopien aller waffenrechtlichen Erlaubnisse ( WBK ) des Antragstellers 

o die Kopien der Schießnachweise der letzten 24 Monate vor der Überprüfung:                                       

 => entweder genau 1x / Quartal in 24 Monaten                                                                                       

 => oder 6x innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten                                                                                     

 => bzw. für den von der Behörde geforderten Zeitraum                                                                                     

mit einer eigenen erlaubnispflichtigen Waffe jeweils getrennt nach Waffenart (Lang- / Kurzwaffe)                  

▪ Der Antragsteller sendet den Antrag mit der Bestätigung seines Vereins ( 2 ) und allen geforderten Kopien an: 
Brandenburgischer Schützenbund, Eisenhüttenstädter Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder) 

▪ Antragsprüfung und Bedürfnisbescheinigung erfolgen durch die Zeichnungsberechtigten: 

Erik Feller (AG Waffenrecht)     Florian Luther (AG Waffenrecht)  

für die Landkreise:     für die Landkreise: 
Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel,  Uckermark, Barnim, Märk.-Oderland, Oder-Spree, 
Havelland, Teltow-Fläming / Potsdam,   Oberspreewald-Lausitz, Dahme-Spreewald, 
Potsdam-Mittelmark, Elbe-Elster   Spree-Neiße / Cottbus, Frankfurt (Oder) 
 

 
Gebührenregelung ab 1.1.2023 (BSB-GV-Beschluss vom 12.06.2022): 

Antragsgebühr 40,- € 

 Überweisung auf das Geschäftskonto des Brandenburgischen Schützenbundes: 

Sparkasse Oder-Spree 
IBAN  DE40 1705 5050 3310 2760 90 

BIC WELADED1LOS 

unter Angabe Antrag, <Name, Vorname> 
 

Die Gebühr ist unabhängig von der Entscheidung über den Antrag zu entrichten. Die Antragsbearbeitung            
erfolgt nach Zahlungseingang. In der BSB-Geschäftsstelle werden keine Anträge / Kopien archiviert.                                

Wiedervorlagen abgelehnter Anträge sind gebührenfrei, sofern sie innerhalb 3 Monate nach Erstantrag 
eingereicht und als solche gekennzeichnet werden.  

 
Das Antragsformular ist für alle Mitgliedsvereinigungen des Brandenburgischen Schützenbundes verbindlich  

(aktualisiert: 30.03.2021 gem. 3. WaffRÄndG)  

 

https://bsb-web.de/service/waffenrecht/

